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XIV Einleitung

gen vorauszusetzen sind und umgekehrt bei gleichen Leistungen auch
entsprechend gleiche Güter in Frage kommen. Allerdings wollten sich
trotzdem die Ortsnamen nicht immer auf einen Nenner bringen lassen.
Bei gewissenhafter Ausnützung des Kartenmaterials und späterer
Urbare konnte nun aber die für die Urbar- und Orts¬
namenforschung gleich ermaßen wertvolle Tat¬
sache festgestellt werden, daß die Urbare wenig¬
stens der Frühzeit zuweilen nicht den eigentlichen
Siedlungsnamen angeben, sondern an dessen
Stelle einen in nächster Nähe liegenden, meist
größeren oder etwa dem Verfasser besser bekann¬
ten Ort verzeichnen oder auch den Namen des da¬
maligen Besitzers statt seines Besitze s

12
). So

sind ohne Zweifel auf f 103V104 und 114’ einander gleichzusetzen:
,Wegebach 5 (im Texte bei Nr. 155) dem in gleicher Gemeinde liegenden
,Wazenchirchen 5 (Nr. 241), ,Straze iuxta Niwenkirchen 5 (Nr. 156) dem
nahen ,Stegbach5 (Nr. 251); vermutlich: „Ad Adeloldum5 (Nr. 125 =
,Fridericus de Aichperge5 (Nr. 249),,Winkel 5 (Nr. 153) = ,Oede apud
Aheimen5 (Nr. 258), ,Ode 5 (Nr. 154) = ,de nepte custodis 5 (Nr. 243 b),
,Hunriute5 (Nr. 130) = ? ,in der Oewe 5 (Nr. 253), ,Tiuphenbach5

(Nr. 131) = ? ,Tusschingen5 (Nr. 229). Bei „Swein<£ (Nr. 120) = ,Swente 5

(Nr. 224) muß mit einem Abschreibefehler (,Swein 5 statt richtig
,Swent 5 ) gerechnet werden. Um die Nachprüfung der Entsprechungen
in beiden Korrespondenzteilen zu erleichtern wurden sie im Texte
durch Zahlen, welche den Zeilen ab Nr. 109—160 und 21 6—260 vor¬
gesetzt sind, kenntlich gemacht und zwar so, daß die erste Reihe lau¬
fende Numerierung 1—41 zeigt und in der zweiten Reihe jeweils die
Entsprechung durch die vorausgesetzte Zahl angezeigt ist.

Die Niederschrift des Urbars f 114 5 muß etwas später
angesetzt werden als jene auf f 101—104 5

, etwa um die Jahre
1222 — 1240; denn einerseits ist in dem gleichen (16.) Quaternio
der Hs. und zwar auf dem vorausgehenden f 113 eine Einleitung zu
den folgenden Traditionen vorgetragen, die das Jahr 1222 als Aus¬

12. Daß die Beobachtung auch für die Deutung von Ortsnamen in Besitzbestäti¬
gungsurkunden zutrifft, zeigen z. B. die S. XII genannten päpstlichen Bullen, wo
zweifellos mit ,Veltchirchen‘ (= Feldkirchen bei Eferding) das nahe Pesenbach
(s. im Texte bei Nr. 99). mit ,Edsingen‘ (= Etzing) das nahe Renau (s. ebenda
bei Nr. 119), mit ,Pucingen‘ ( = Putzing) das nahe Grillparz (s. ebenda bei
Nr. 127), alle in den gleichen Gemeinden wie der urk. Ortsname, gemeint sind;
denn in keinem der urkundlich genannten Orte ist weder früher noch später
domkapitelscher Besitz bezeugt.
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